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Meiner Familie





Vorwort

Die Arbeit wurde im März 2025 als schriftliche Habilitationsleistung an der 
Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München einge-
reicht. Im Sommersemester 2025 wurde das Habilitationsverfahren dort abge-
schlossen. Die vorliegende Version der Arbeit ist auf dem Stand von Sommer 
2025.

Wenn mich Verwandte und Bekannte nach dem Gegenstand meines Habili-
tationsprojekts gefragt haben, fiel mir eine Erklärung oftmals schwer. Ich habe 
dann häufig vom umstürzenden Baum und der fraglichen Beseitigungspflicht 
erzählt. Die sich hinter dem Störer im Privatrecht verbergende Problematik ist 
freilich sehr viel komplexer – so komplex, dass es meines Erachtens einer aus-
führlichen Untersuchung bedarf, die die dogmatischen Untiefen des deutschen 
Haftungsrechts ergründet und die dabei sowohl allgemeines als auch besonde-
res Privatrecht betrachtet. Dies soll die vorliegende Arbeit leisten. Ein äußerst 
ertragreicher Forschungsaufenthalt an der NYU School of Law bei Herrn Prof. 
Dr. Barton Beebe hat zudem dazu beigetragen, rechtsökonomische Überlegun-
gen in die Arbeit einfließen zu lassen und den Blick über den Tellerrand des 
deutschen Rechts, nämlich insbesondere in das US-amerikanische tort law, zu 
richten, um daraus Erkenntnisse für das deutsche Recht zu gewinnen.

Da § 1004 BGB nach wie vor eine Präferenz für das generische Maskulinum 
aufweist, wird auch hier nur vom „Störer“ gesprochen, wenngleich natürlich 
auch Personen anderer Geschlechter „stören“ können. Geht es um bestimm-
te Personengruppen, greift die Arbeit mitunter die weibliche Sprachfassung 
auf. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten dabei gleichermaßen für alle Ge-
schlechter.

Die Veröffentlichung wurde durch die LMU München großzügig gefördert 
aus Mitteln der Exzellenzstrategie, wofür ich mich herzlich bedanken möch-
te. Die Liste der Personen, denen darüber hinaus großer Dank für die Unter-
stützung bei der Erarbeitung des vorliegenden Werks sowie für die Begleitung 
meines Habilitationsverfahrens gebührt, ist so lang, dass die Aufzählung und 
namentliche Erwähnung in diesem Vorwort unvollständig bleiben müssen. Zu-
vörderst ist gleichwohl mein akademischer Lehrer, Herr Prof. Dr. Matthias 
Leistner, zu nennen, von dem ich viel lernen durfte und der mir hier in München 
herausragende Forschungsbedingungen geschaffen hat. Für die äußerst zügige 
Erstellung des Zweitberichts danke ich Herrn Prof. Dr. Andreas Spickhoff. Mein 
Fachmentorat wurde dankenswerterweise vervollständigt durch Herrn Prof. 



VIII	 Vorwort

Dr. Ansgar Ohly, mit dem ich darüber hinaus häufig in Kontakt stehen durfte. 
Neben den Kolleginnen und Kollegen vom Lehrstuhl, die mich in München 
freundlich aufgenommen und mir ein wunderbares Arbeitsklima geschaffen 
haben, sowie den zahlreichen studentischen Hilfskräften über die vielen Jahre, 
die mit Recherchen und Korrekturen ihren Anteil an der vorliegenden Arbeit 
haben, möchte ich aus dem breiten Kreis der Personen, denen Dank gebührt, 
insbesondere meine Familie herausheben, denen diese Arbeit gewidmet ist. Sie 
ist mir auf dem nicht immer einfachen Weg des wissenschaftlichen Werdegangs 
stets eine loyale, ermutigende und bedingungslos unterstützende Begleiterin. 
आप सबस ेअचछ्  ेहो!

München im August 2025� P. Zurth
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§ 1  Einführung

I.  Problemaufriss

Hinter kaum einem Begriff dürften sich so viele, seit Jahrzehnten geführte 
rechtsdogmatische Debatten des deutschen Privatrechts so eindrucksvoll ver-
sammeln wie hinter dem „Störer“. Diesen etwas altertümlich anmutenden 
Ausdruck hat das BGB hervorgebracht, welches vor allem dem Gegner des 
Beseitigungsanspruchs aus § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB diese Bezeichnung zuweist 
und dabei seit seiner Geburtsstunde unverändert geblieben ist. § 823 Abs. 1 
BGB lässt demgegenüber lediglich einen „anderen“ auf Schadensersatz haften. 
Auch § 812 Abs. 1 S. 1 BGB hebt keine Person besonders hervor. § 985 BGB 
spricht immerhin vom „Besitzer“, schafft damit aber keine eigene Rechts-
figur, sondern verweist letztlich auf die Vorschriften zum Besitz in §§ 854 ff. 
BGB. Die Namengebung des Passivlegitimierten in § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB 
erlaubt es daher, verschiedene Kontroversen des Abwehranspruchs mit dem 
Anspruchsgegner zu kontextualisieren. Die Frage beispielsweise, ob ein vom 
Sturm umgewehter und nun auf einem fremden Grundstück liegender Baum 
von seinem Eigentümer entfernt werden muss, ob insofern also ein Beseiti-
gungsanspruch gem. § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB besteht, lässt sich in der Störer-
eigenschaft eben dieses Eigentümers abbilden. Der „Störer“ markiert dabei die 
Konstante in sich dynamisch wandelnden Herausforderungen, die an den aus 
Eigentumsbeeinträchtigungen folgenden Abwehranspruch gestellt werden, der 
den Beseitigungsanspruch und den Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 
S. 2 BGB zusammenfasst. Er zieht mit seiner historischen Wurzel im 19. Jahr-
hundert1 und seiner häufigen Erscheinung in Rechtsstreitigkeiten der heutigen 
Zeit eine Verbindungslinie über mannigfaltige Diskussionen zum Schutz des 
Sacheigentums und anderer absoluter Rechte.

Betrachtet man den Störer im Wandel der Zeit, reichen die Ursprünge des 
ihn als Kernelement in den Mittelpunkt stellenden Anspruchs sogar noch wei-
ter zurück. Das römische Recht sah nämlich eine actio negatoria vor,2 die nach 
wie vor namensgebend für den negatorischen Anspruch des § 1004 Abs. 1 BGB 
ist.3 Während die Formen von Eingriffen in das Eigentum seit dem Inkraft-

1  Siehe dazu unten § 3 I. 1.
2  Siehe dazu unten § 2 I. 1. a).
3  Zu dieser Bezeichnung als negatorisch siehe unten § 2 I. 1. a), b).



2	 § 1  Einführung

treten des BGB wohl weitgehend gleichgeblieben sind,4 verletzt der „Störer“ 
nunmehr nicht zwingend Sacheigentum; vielmehr hat ihn die Rechtsprechung 
in andere Bereiche des Privatrechts übertragen, nämlich vor allem ins Imma-
terialgüter- und Persönlichkeitsrecht.5 Dort sollen „Störer“ diejenigen sein, 
die ein geschütztes Recht zwar nicht selbst, also direkt, verletzen, dazu jedoch 
indirekt beitragen.6 Es kommen dabei viele verschiedene Personen und In-
stitutionen in Betracht, die in ein fremdes Recht zwar selbst nicht eingreifen, 
aber auf unterschiedliche Weise eine solche Rechtsverletzung ermöglichen oder 
unterstützen – darunter etwa Gerätehersteller bei Urheberrechtsverletzungen,7 
Spediteure bei Markenrechtsverletzungen8 sowie Internetplattformen bei Per-
sönlichkeitsrechtsverletzungen9, wobei sich diese Liste von Beispielen belie-
big fortsetzen ließe. Damit angesprochen sind Intermediäre10 im Immaterial-
güter- und Persönlichkeitsrecht,11 die die Rechtsprechung unter bestimmten 
Umständen als Störer negatorisch haften lässt, wofür sich die Bezeichnung als 
„Störerhaftung“ herausgebildet hat,12 wobei sich diese Untersuchung diesen 

4  Vgl. Herrmann, S. 2 ff. Neue Technologien verschonen auch diesen Befund freilich nicht 
vor Ausnahmen.

5  Eine Ausnahme gilt für das Patentrecht bzw. die Rechtsprechung des X. Zivilsenats des 
BGH (siehe unten § 3 III. 6. b)). Sofern also das Immaterialgüterrecht angesprochen wird, ist 
dies entsprechend zu verstehen.

6  Freilich können auch unmittelbar Verletzende haften. Sie werden aber nicht als „Störer“ 
bezeichnet.

7  Vgl. BGH GRUR 1955, 492 (499 f.)  – Grundig-Reporter; siehe dazu auch unten § 2 
I. 2. c) aa). Die Entscheidung stammt aus einer Zeit, als das Urheberrecht noch keinen eigenen 
Unterlassungsanspruch kannte.

8  Vgl. BGH GRUR 1957, 352 (353 f.) – Pertusin II (zum damaligen Warenzeichenrecht als 
Vorgänger des Markenrechts).

9  Vgl. bspw. BGH NJW 2016, 56 Rn. 34 ff. – Artikel auf Internetportal „recht§billig“.
10  Die Terminologie schwankt. In einschlägigen EU-Rechtsakten finden sich auch die 

Begriffe „Vermittler“ sowie „Mittelsperson“ (siehe unten § 2 III. 2. a)). Die vorliegende Unter-
suchung greift den auch in den englischsprachigen Richtlinienfassungen („intermediary“) 
gebrauchten Begriff auf. Zum Ausdruck „Intermediär“ vgl. auch Hollenders, Mittelbare 
Verantwortlichkeit, 2012, S. 33; J. B. Nordemann, The functioning of the Internal Market 
for Digital Services: responsibilities and duties of care of providers of Digital Services, S. 13 
(abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648802/
IP​OL_​STU(2020)648802_EN.pdf, zuletzt abgerufen am 11.8.2025); Ohly ZUM 2015, 308 
(308); Ohly GRUR 2017, 441 (442); Ohly GRUR Int. 2018, 517 (517); Ohly JZ 2019, 251 (251); 
Ohly, in: Dinwoodie/Janis (Hrsg.), Trademark Law Reform, S. 396 (396); Ziegenbalg, Mittel-
bare Verantwortlichkeit, 2019, S. 1. Zum synonymen Verständnis der existierenden Begriff-
lichkeiten siehe unten § 2 III. 2. a).

11  Letztlich nahm das Instrument der sog. Störerhaftung seine Anfänge im Lauterkeits-
recht, in dem die Rechtsprechung es aber nicht mehr anwendet (siehe unten § 2 I. 2. c)), wes-
halb im Folgenden im Wesentlichen das Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht mit die-
sem Rechtsinstitut verbunden werden.

12  Vgl. etwa Ahrens WRP 2007, 1281 (1287): „Die Störerhaftung ist eine verschuldensun-
abhängige Rechtswidrigkeitshaftung für das Nichteinschreiten gegen fremde unmittelbare 
Rechtsverletzungen, die durch eigene gefahrerhöhende technisch-organisatorische Hilfestel-
lungen begünstigt worden sind.“ Zu den von der Rechtsprechung entwickelten Haftungs-
voraussetzungen siehe unten § 3 II. 1. b); siehe ferner unten § 2 I. 2. c) aa), § 3 I. 4., § 10 II. 3.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648802/IPOL_STU(2020)648802_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648802/IPOL_STU(2020)648802_EN.pdf
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Terminus nicht zu eigen macht. Diese sog. Störerhaftung ist gleichwohl ele-
mentarer Baustein des Haftungskonzepts der Rechtsprechung auf den Gebie-
ten des Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechts.13 Mit der Verlagerung der 
Kommunikationsvorgänge in das Internet14 findet sie vor allem dort Anwen-
dung und wird mit diesem typischerweise assoziiert.15 Erscheinungsformen 
des „Störers“ sind somit vielgestaltig und auch im digitalen Raum zu finden. 
Den schon der unmittelbaren Anwendung des § 1004 BGB inhärenten Kon-
troversen beim Schutz von Sacheigentum hat die Rechtsprechung somit einen 
bedeutenden dogmatischen Problemkreis hinzugefügt.

Die enorme Bedeutung des Rechtsinstituts des Störers im modernen Recht 
beruht freilich nicht allein auf dem Internet und dem besonderen Zivilrecht, für 
welches die Rechtsprechung Inspiration aus § 1004 BGB gezogen hat. Vielmehr 
wird mittlerweile beispielsweise im Zuge einer juristisch äußerst komplexen 
und politisch sensiblen Debatte diskutiert, ob die Verursacher sog. Klimaschä-
den als Störer negatorisch in die Verantwortung genommen werden können.16 
Der Bedarf an vom Störer im Privatrecht gebotenen Lösungsansätzen nimmt 
damit insgesamt zu, ohne dass die schon früher diskutierten Probleme mitt-
lerweile bestimmten weithin anerkannten Lösungsansätzen zugeführt worden 
wären.

Die Konstante des Störerbegriffs liegt damit nicht nur in seiner Existenz, 
sondern auch in seiner Ambivalenz. Häufig wird beklagt, „§ 1004 BGB [sei] 
aus sich selbst heraus weder umfassend verständlich noch abschließend kon-
struiert“17 sowie „notorisch problematisch“18, „[d]ie heutige Deutung der ne-
gatorischen Haftung [sei] gekennzeichnet durch tiefe Unsicherheit und offenen 
Streit“19, „in kaum einem anderen Gebiet [seien] sowohl die sachlichen Voraus-
setzungen als auch die Rechtsfolgen eines Anspruchs so streitig wie [beim 
negatorischen Anspruch]“20 und es ließe „sich mit Fug und Recht sagen, daß 
die gesamte Vorschrift dogmatisch ungesichert ist, nämlich hinsichtlich Tat-

13  Siehe dazu unten § 10 II. Die juristische Faszination etwa von Internetplattformen er-
gibt sich daraus, dass sie „Fluch und Segen zugleich“ sein können (Hofmann/Specht-Riemen-
schneider ZGE 13 [2021], 48 [50 f.]).

14  Vgl. Frey, Host-Provider, 2018, S. 18.
15  Gleichwohl mag sich die Problematik auch im analogen Bereich stellen (siehe etwa 

unten § 9 III. 2.). Ebenso lässt sich dort von einem „Intermediär“ sprechen (vgl. Husovec, 
Injunctions, 2017, S. 87; Schack, FS Reuter, S. 1167 [1169]).

16  Vgl. dazu etwa OLG Stuttgart BeckRS 2023, 31435; OLG München BeckRS 2023, 
30283; OLG Hamm NJW 2025, 2171; Ahrens VersR 2019, 645; Frank NVwZ 2017, 664; Ha-
bersack ZIP 2024, 1513; Habersack, Sachenrecht, Rn. 129a; Schirmer, Nachhaltiges Privat-
recht, 2023, S. 119 ff.; Schirmer NJW 2023, 113; Schirmer NJW 2025, 2130; Simon, Klima-
haftung, 2024, passim; Wagner, Klimahaftung, 2020, S. 24 ff.

17  Kümmerle JR 2013, 47 (49).
18  Baldus/Raff JZ 2023, 1036 (1036).
19  Picker, Privatrechtssystem, 2019, S. 137; ähnlich Janich, Rechtsverletzung, 2023, S. 199: 

„ein erhebliches Maß an Unsicherheit in grundlegenden Fragen“.
20  Münzberg, Rechtswidrigkeit, 1966, S. 375. Der Befund gilt noch heute.
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bestand, Rechtsfolge und Anspruchsgegner“21. So gebe die „beinahe erschre-
ckende“ Meinungsvielfalt zum „höchst umstrittenen“ Störerbegriff der Privat-
rechtswissenschaft ein „scheinbares dogmatisches Rätsel“ auf.22

II.  Konturierung des Untersuchungsgegenstandes

Der „Störer“ wird dabei wohl primär mit der Vorschrift des § 1004 BGB asso-
ziiert. Er ließe sich aber womöglich auch in anderen Bereichen verwenden, was 
nach einer Konturierung dieses Terminus ruft.

Denn das BGB gebraucht den Begriff der Störung im Zusammenhang mit 
der Geistestätigkeit (§§ 104 Nr. 2, 105, 827 S. 1, 1314 Abs. 2 Nr. 1, 1315 Abs. 2 
Nr. 3, 1760 Abs. 2 a), Abs. 3 S. 1, 2229 Abs. 4 BGB) und dem Bewusstsein (§ 2229 
Abs. 4 BGB), der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) sowie dem elektronischen 
Zahlungsvorgang bei Zahlungsdiensten (§§ 675w S. 1, 676, 676a Abs. 2, Abs. 3 
Nr. 2 BGB)23. Ferner kann einem Mieter, der „den Hausfrieden nachhaltig 
stört“, außerordentlich fristlos gekündigt werden (§ 569 Abs. 2 BGB). Nicht 
zuletzt spricht man im Vertragsrecht von einer Leistungsstörung.24 Jedenfalls 
der nachhaltig störende Mieter und womöglich sogar ein säumiger Schuldner 
könnten also ebenfalls als „Störer“ bezeichnet werden.

Das BGB behält diesen Ausdruck jedoch dem Kontext des Eingriffs in ab-
solute Rechte vor. Außer § 1004 Abs. 1 BGB nennt auch § 862 Abs. 1 BGB den-
jenigen, von dem Beseitigung oder Unterlassung (einer Besitzstörung) verlangt 
werden kann, einen „Störer“. Zugleich verwendet diese Vorschrift den Termi-
nus der Störung. Diese Formulierung greifen § 858 Abs. 1 BGB (zur verbotenen 
Eigenmacht) sowie § 1029 BGB (zur Störung eines Besitzers in der Ausübung 
einer Grunddienstbarkeit) auf. Während das BGB die „Störung“ also in unter-
schiedlichen Zusammenhängen gebraucht, ist „Störer“ stets der Anspruchs-
gegner eines negatorischen Anspruchs. So ist es auch für die Rechtsprechung 
zur sog. Störerhaftung im Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht zu kon-
statieren. Ein entsprechendes Verständnis wird dieser Untersuchung daher zu-
grunde gelegt.

Ihr Gegenstand ist somit der negatorische Rechtsschutz, weil sich der Störer 
von diesem Hintergrund nicht trennen lässt. Innerhalb dieses Komplexes wird 

21  Herrmann, S. 5; ähnlich Husovec, Injunctions, 2017, S. 153: „Interpretation of § 1004 
BGB, even after more than hundred years, is far from settled. The deeper meaning of vir-
tually each word is disputed. […] The most significant controversies concern (1) the relation-
ship between claims under § 1004 BGB and tort law (§ 823 BGB) and (2) the demarcation of 
a person accountable under § 1004 BGB“.

22  Zu diesen Zitaten siehe unten die Einführung zu § 3.
23  Gemeint ist dabei die technische Störung (vgl. MüKoBGB/Zetzsche § 675w Rn. 5, 7).
24  Zur Herkunft dieses Begriffs vgl. Kim, Dingliches Schuldverhältnis, 2022, S. 64. Mit-

unter wird sogar die „Störung“ mit dem Mangel einer Leistung gleichgesetzt (vgl. etwa 
Schwarze NJW 2015, 3601).
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der Schwerpunkt gleichwohl auf den Anspruchsgegner gelegt. Da sich die Aus-
legung und Handhabung des Besitzschutzes aus § 862 BGB ganz wesentlich an 
dessen großem Bruder, dem § 1004 BGB, orientiert25 und das Sacheigentum als 
„Prototyp des absoluten Rechts“ anzusehen ist26, richtet auch die vorliegende 
Forschungsarbeit ihren Blick zentral auf den negatorischen Eigentumsschutz. 
Deren Erörterung soll dabei auf den Störerbegriff als Fluchtpunkt zulaufen.

III.  Zielsetzung dieser Untersuchung

Diese Untersuchung des negatorischen Rechtsschutzes verschreibt sich neben 
der analytischen Ergründung des Störers i. S. d. § 1004 Abs. 1 BGB und der 
zu diesem Zweck anzustrebenden Begriffsbestimmung im Wesentlichen drei 
übergeordneten Zielen.

1.  Einheitliche Konstruktion des Störerbegriffs

Zunächst soll bei dieser Begriffsbestimmung der Blick über den Tellerrand des 
BGB gewagt werden, womit sich diese Arbeit von weiten Teilen der bisherigen 
Forschung abhebt.

a)  Bisherige Forschung zum Störer im Privatrecht

Bei § 1004 BGB handelt es sich um eine Vorschrift, die sich seit der Geburts-
stunde dieses Gesetzbuchs in diesem befindet und die seitdem nicht nur eine 
nahezu unüberschaubare Judikatur hervorgebracht hat,27 sondern ebenso 
Gegenstand unzähliger Publikationen gewesen ist. Da die Rechtsprechung 
den „Störer“ als Haftungsfigur aus seinem genuinen Anwendungsbereich des 
§ 1004 BGB in andere Rechtsgebiete übertragen und zu diesem Zweck adap-
tiert hat, wurde dieser auch dort in der Literatur intensiv erörtert. Die Fülle an 
rechtswissenschaftlicher Literatur zum Störer im Privatrecht lässt sich daher 
an dieser Stelle kaum prägnant referieren, weshalb die Darstellung der bisheri-
gen Forschung dem weiteren Verlauf dieser Untersuchung vorbehalten bleiben 
muss, sobald sich diese Arbeit jeweils mit bestehender Literatur zum Störer 
auseinandersetzt.

Dennoch kann eine wesentliche Beobachtung aus der Lektüre bisheriger 
Forschungsergebnisse bereits hier erwähnt werden: Die Literatur zum Störer 

25  Siehe dazu unten § 2 V. 2.
26  Siehe unten die Einleitung zu § 2.
27  Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher auf die höchstrichterliche Rechtspre-

chung, um den Untersuchungsgegenstand fassbar zu halten. Entscheidungen unterer Ge-
richte werden nur punktuell rezipiert, sobald keine gefestigte Rechtsprechung der obersten 
Instanz existiert und dies auch sonst sachgerecht erscheint.
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ist nämlich durch eine Segregation des allgemeinen und besonderen Privat-
rechts gekennzeichnet. Aus dem Kreis der Monografien sei dies illustriert an 
der grundlegenden Arbeit von Herrmann aus dem Jahr 1987, deren Titel „Der 
Störer nach § 1004 BGB“ bereits eine entsprechende thematische Restriktion 
zum Ausdruck bringt. Herrmanns Habilitationsschrift unterscheidet sich von 
der vorliegenden Untersuchung daher nicht nur in ihrer starken Fokussierung 
auf die §§ 907, 908 BGB28 und ihrem induktiven Ansatz29, sondern auch und 
womöglich insbesondere darin, dass sie Rechte und Rechtsgüter außerhalb des 
Sacheigentums ganz bewusst ausklammert30. Auch das Werk „Der negatori-
sche Beseitigungsanspruch“ von Picker aus dem Jahr 1972, welches nach wie 
vor ganz erheblichen Einfluss auf die rechtswissenschaftliche Debatte zu § 1004 
BGB und somit auch den Störerbegriff ausübt,31 konzentriert sich auf eben
diese Vorschrift. Gleiches gilt für den Vergleich Sokols von öffentlich-rechtli-
chem und privatrechtlichem Störerbegriff aus dem Jahr 2016.32 In Monografien 
zu § 1004 BGB finden sich insgesamt häufig allenfalls zaghafte Bezugnahmen 
auf andere Rechtsgebiete.33 Die Kommentarliteratur zu dieser Vorschrift wehrt 
sich mitunter explizit dagegen, „aus speziellen Anwendungsfällen eines Besei-
tigungs- oder Unterlassungsanspruchs Rückschlüsse auf die allgemeine Dog-
matik zu § 1004“ BGB zu ziehen.34

Das Phänomen der Segregation lässt sich ebenso für Arbeiten zur sog. Stö-
rerhaftung außerhalb des Sacheigentums feststellen. Behrens möchte diese 
zwar aus dem Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht verabschieden, ließ da-
für jedoch § 1004 BGB als „eine der umstrittensten Anspruchsgrundlagen im 
BGB“ außer Betracht und unternahm „daher keine umfassende Darstellung zu 
sämtlichen Problemen, Streitständen und Meinungen“.35 Andere Monografien 
schrecken davor weniger zurück,36 konnten aber dennoch den dogmatischen 
Rätseln des § 1004 BGB nicht restlos auf den Grund gehen.37

28  Vgl. Herrmann, Störer, 1987, S. 151 ff. Auch der Untertitel der Arbeit spiegelt dies wi-
der. Zu Herrmanns Konzept siehe auch unten § 5. I. 1.

29  Vgl. Herrmann, Störer, 1987, S. 7 f., 139. Die vorliegende Untersuchung strebt dem-
gegenüber eine deduktive Herangehensweise an, siehe dazu sogleich b).

30  Vgl. Herrmann, Störer, 1987, S. 9. Hinzu kommt freilich, dass sich seit 1987 auch zum 
Störer i. S. d. § 1004 BGB viel getan hat.

31  Siehe dazu unten § 5 II. 1. a).
32  Vgl. Sokol, Abwehr von Störungen, 2016, passim.
33  So etwa bei Wolf, Beseitigung und Schadensersatz, 2006, S. 296 ff.
34  So BeckOGK/Spohnheimer § 1004 BGB Rn. 17. Auch MüKoBGB/Raff § 1004 Rn. 39 

ist gegen eine „allgemeine Störerhaftung“, also rechtsgebietsübergreifende, gemeinsame Vo-
raussetzungen und Rechtsfolgen, da dies nicht helfe, „die Konturen der Norm zu schärfen“. 
NoKoBGB/Schmidt-Räntsch/Keukenschrijver § 1004 Rn. 33 ff. setzen sich demgegenüber 
mit der sog. Störerhaftung auseinander.

35  Vgl. Behrens, Störerhaftung, 2015, S. 75.
36  Vgl. etwa Ziegenbalg, Mittelbare Verantwortlichkeit, 2019, S. 8, die eine „(Wieder-)

Eingliederung der besonderen in die allgemeine bürgerlich-rechtliche Haftungsdogmatik“ 
anstrebt.

37  Etwa Frey, Host-Provider, 2018, S. 230 hielt es für „nicht ersichtlich, warum die im all-
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Gleichwohl haben gewichtige immaterialgüterrechtliche Stimmen diese 
Trennung kritisiert und für eine gemeinsame Betrachtung von allgemeinem 
und besonderem Privatrecht plädiert.38 So „sollte das Immaterialgüterrecht der 
Versuchung widerstehen, praktische sui-generis-Lösungen zu suchen, die den 
systematischen und teleologischen Wert der Zivilrechtsdogmatik ignorieren“.39 
Nur der unzureichende Diskurs zwischen dem allgemeinen und besonderen 
Deliktsrecht könne erklären, „dass die Störerhaftung immer noch ein schein-
bares dogmatisches Rätsel darstellt“.40 Vereinzelt schickten sich auch Vertreter 
des BGB-Haftungsrechts an, eine die verschiedenen Rechtsgebiete überwöl-
bende Haftungssystematik herauszuarbeiten.41 Es müsse „verwundern, dass 
die aktuelle Literatur zu § 1004 BGB von der Entwicklung in den Bereichen des 
gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts praktisch keinerlei 
Kenntnis nimmt“.42 Auch Picker sah es im Anschluss an seine einflussreiche 
Arbeit von 1972 mit einer weiteren Monografie als notwendig an, den „spar-
tenrechtlichen Sezessionismus“ zu überwinden.43

b)  Gegenseitige diskursive Befruchtung

In Übereinstimmung mit diesen bislang allzu singulären Bestrebungen soll 
es auch Ziel dieser Forschungsarbeit sein, über die verschiedenen Teilrechts-
gebiete des Privatrechts hinweg einen einheitlichen Störerbegriff (deduktiv) zu 
entwickeln, indem von dessen Herzstück in § 1004 BGB ausgehend die Haf-
tungskonzepte ebenfalls im übrigen Zivilrecht erörtert werden. Entsprechen-
de bereits existierende Ansätze werden daher fortgeführt, um einen weiteren 

gemeinen Deliktsrecht entwickelte Dogmatik nicht einheitlich für das gesamte Immaterial-
güterrecht gelten sollte“, nahm sich dieser jedoch nicht an. Hollenders schnitt in ihrer Arbeit 
einige Probleme des § 1004 BGB an, wies jedoch darauf hin, dass die „Fülle von Fragen und 
Problemen“ dieser Vorschrift in ihrer „Untersuchung nicht umfassend erörtert, geschweige 
denn gelöst werden“ (Hollenders, Mittelbare Verantwortlichkeit, 2012, S. 152). Freilich ist zu 
erwähnen, dass die Untersuchung von Hofmann zum Unterlassungsanspruch einen privat-
rechtsübergreifenden Ansatz verfolgt (vgl. Hofmann, Unterlassungsanspruch, 2017, S. 2). Sie 
widmet sich jedoch nicht schwerpunktmäßig dem Störerbegriff. Nicht verschwiegen werden 
soll zudem, dass sich einige Arbeiten zum Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht, die 
der – in der vorliegenden Untersuchung ausführlich rezipierten – Usurpationslehre folgen, 
dabei auch intensiv mit dem negatorischen Schutz des Sacheigentums auseinandersetzten 
(siehe dazu unten § 5 II. 3. a), b)). Nach hier vertretener Auffassung haben sie § 1004 BGB 
damit aber nicht überzeugend ausgelegt (siehe unten § 5 III.–IX.).

38  Vgl. Ahrens, FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 3 (5); Ahrens WRP 2007, 1281 (1286); Hofmann 
ZfPW 2021, 385 (385 ff.); Köhler GRUR 2008, 1 (3); Köhler WRP 1997, 897 (898); Ohly, FS 
Canaris, Bd. I, 2017, S. 987 (988 f., 993, 1018); Ohly/Sattler, FS D. Schwab, 2016, S. 165 (165, 
187 ff.); Zech, FS Schack, S. 377 (377).

39  Ohly/Sattler, FS D. Schwab, 2016, S. 165 (189).
40  Ahrens, FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 3 (5).
41  In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Beitrag von Wagner, FS Medicus, 2009, 

S. 589 (598 ff.) zu nennen; vgl. aber auch Pfeiffer Karlsruher Forum 2012 (2013), 5 (27 ff.); Wil-
helmi, FS H. P. Westermann, 2008, S. 745 (761 ff.).

42  Wagner, FS Medicus, 2009, S. 589 (598 f.).
43  Vgl. Picker, Privatrechtssystem, 2019, S. IX f.; siehe auch unten § 5 II. 3. c).
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Beitrag dazu zu leisten, den beschriebenen diskursiven Mangel zu beheben. 
Ein gemeinsamer dogmatischer Rahmen wird dabei einen neuen Zugang zu 
bestimmten Problemfeldern eröffnen. Es ist schließlich

„einer der großen Vorteile von Kodifikationen kontinentaleuropäischer Prägung, 
dass sie die einheitliche Konstruktion paralleler Institute erlauben und das Recht 
damit übersichtlich und leicht handhabbar machen“.44

Hierfür ist es zunächst erforderlich, dass sich die zur Intermediärshaftung im 
Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht geführte Diskussion stärker auf 
ihre negatorische Wurzel in § 1004 BGB besinnt. Implikationen des allgemei-
nen Privatrechts werden eine andere Perspektive auf das besondere Zivilrecht 
eröffnen. Denn während sich das Sachenrecht seit Einführung des BGB als 
relativ statisch erwiesen hat, unterlag das Immaterialgüterrecht einer Dyna-
mik, deren Rasanz „unsystematische ad hoc-Lösungen“ hervorbrachte, welche 
nun mit einer Rückbesinnung auf die Fundamente des Privatrechts wieder ein-
zufangen sind.45

Wenngleich diese Arbeit somit primär deduktiv vorgehen wird, lassen sich 
ebenfalls aus Erörterungen der sog. Störerhaftung Erkenntnisse für den allge-
mein-zivilrechtlichen Abwehranspruch fruchtbar machen, indem eine zentrale 
Idee der Haftung im Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht das dogmati-
sche Verständnis des § 1004 BGB inspiriert, nämlich die der Verkehrspflichten. 
Außerhalb des Deliktsrechts sind diese auch im übrigen Bürgerlichen Recht 
nicht völlig unbekannt, kamen bislang aber nicht ausreichend zur Geltung. 
Wesentliches Anliegen dieser Forschungsarbeit wird es daher sein, diesen ele-
mentaren Baustein der sog. Störerhaftung in den allgemeinen Störerbegriff zu 
übertragen und zu integrieren, so dass Störer immer nur derjenige ist, der eine 
Pflicht verletzt. Nachdem negatorische Ansprüche aus Spezialgesetzen bei der 
Ausarbeitung des § 1004 BGB unberücksichtigt blieben,46 sollen Erkenntnisse 
aus dem Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht nun Impulse für die Aus-
legung dieser Vorschrift liefern und die verschiedenen Rechtsmaterien auch 
insofern zusammenführen. Damit lässt sich das Herzstück der Intermediärs-
haftung im Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht zugleich auf ein dog-
matisches Fundament stellen, welches der Rechtsprechung in seiner breiten 
Kasuistik bislang fehlte.

Auf diese Weise soll ein Mosaik der Privatrechtsgebiete mit einem klaren 
Bild vom „Störer“ entstehen.

44  MüKoBGB/Wagner § 823 Rn. 27.
45  Ohly, FS Canaris, Bd. I, 2017, S. 987 (992).
46  Hohloch, Negatorische Ansprüche, 1976, S. 40. Zum WZG 1894 und UWG 1896, die 

einen Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch enthielten, siehe unten § 2 I. 2. a).
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2.  Der Störer und seine Haftung

Die dogmatische Ergründung des mystischen Störerbegriffs ist dabei kein 
Selbstzweck. Die vorliegende Arbeit wird sich daher ebenso der für die Rechts-
praxis bedeutenden Frage widmen, wie ein Störer haftet, wobei diese Haftung 
vor allem aus dem Blickwinkel des hier herausgearbeiteten Störerbegriffs zu 
betrachten ist.

Zugleich wird der negatorische Anspruch aus § 1004 Abs. 1 BGB auch des-
halb in dieser Untersuchung immer wieder aufgegriffen, weil er den wesent-
lichen Rahmen bildet, in dem sich der Störer bewegt. Der Störer tritt schließ-
lich nur dann in Erscheinung, wenn eine negatorische Haftung im Raum steht. 
Das funktionale und dogmatische Verständnis des Unterlassungs- und Beseiti-
gungsanspruchs aus § 1004 Abs. 1 BGB wird somit unmittelbare Rückschlüsse 
auf den Störerbegriff zulassen.

3.  Friktionslose Schutzsystematik absoluter Rechte

Negatorische Ansprüche sind ganz wesentlicher Baustein der Schutzsystema-
tik absoluter Rechte im deutschen Privatrecht. Seit langem stellen sich jedoch 
dogmatische Probleme beim Schutz absoluter Rechte, wie beispielsweise in der 
Diskussion zwischen einem auf Erfolgs- oder Verhaltensunrecht basierten An-
satz. Beide Modelle unterscheiden sich in dem Schwerpunkt, den sie auf das 
zu schützende absolute Recht bzw. das zu verhindernde Verletzungsverhalten 
legen.47 Die vorliegende Arbeit soll zu diesen Kontroversen Impulse aus der 
Sicht der negatorischen Haftung beisteuern. Ergebnis soll eine friktionslose 
und dogmatisch stimmige Schutzsystematik absoluter Rechte werden, deren 
Bestandteil der negatorische Anspruch und somit auch der Störer schließlich 
ist.

Dazu gehört nach hier vertretener Auffassung aber neben der rechtsdog-
matischen Konsistenz auch eine Berücksichtigung rechtsökonomischer Über-
legungen, weil insbesondere das Sacheigentum seine institutionelle Existenz 
primär einer ökonomischen Motivation verdankt, wie an späterer Stelle aus-
geführt wird.48 Wesentliches Anliegen dieser Arbeit ist es allgemein, Rechts-
fragen vor ihrem teleologischen Hintergrund zu erörtern. Einen solchen stellen 
vor allem für das Sacheigentum wirtschaftliche Erwägungen dar. Die vorlie-
gende Untersuchung wird daher mehrfach Erkenntnisse der ökonomischen 
Analyse des Rechts aufgreifen und dabei ein Modell entwickeln, welches dog-
matische und ökonomische Aspekte vereint.

47  Zu dieser Diskussion siehe unten § 6 II.
48  Siehe dazu unten § 2 II. 2.
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IV.  Gang dieser Untersuchung

Die Zielsetzung einer dogmatischen Ergründung des Störerbegriffs kommt da-
bei nicht umhin, den Störer zunächst in seinen Kontext zu setzen und wesent-
liche Grundlagen ausführlich zu erörtern, was das erste Kapitel dieser Arbeit 
leisten soll, bevor dann im zweiten Kapitel dem Störer im Privatrecht näher 
auf den Grund gegangen wird und Kriterien zu seiner Bestimmung heraus-
gearbeitet werden. Das erste Kapitel nimmt daher eine externe Perspektive auf 
die Einbettung des Störers in die Schutzsystematik absoluter Rechte sowie auf 
dessen Erscheinungsbild in der Rechtspraxis ein. Dies wird die Notwendigkeit 
verdeutlichen, anschließend im zweiten Kapitel das Innere des Störerbegriffs 
mit seinen unterschiedlichen Komponenten zu durchleuchten. Nachdem diese 
Untersuchung den Störer auf diese Weise sowohl in seinem Kontext von außen 
(Kapitel 1) als auch in seiner Anatomie von innen (Kapitel 2) betrachtet, geht 
sie der für die Praxis wichtigen Frage der Haftung des Störers nach, wobei sie 
sich auf Implikationen aus dem hier entwickelten Störerverständnis konzen-
triert (Kapitel 3).49 Die Arbeit schließt dann mit einer Zusammenfassung in 
Thesen.

49  Der Gang der Darstellung innerhalb der drei Kapitel wird dann jeweils zu deren Be-
ginn erläutert.
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–	  rechtliche Vorgaben  411, 421–424
–	  Störerbegriff  338–341, 356 f.
–	  Terminologie  350 f.
–	  unmittelbarer Verletzungsbeitrag  

351 f., 379
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–	  Verkehrspflicht, Parallele zu  350 f., 
404, 410, 518

Verhaltensstörer  163–165, 173–178, 191–
193

–	  Abgrenzung zum Zustandsstörer  
163–165, 184, 191–193

–	  Terminologie  164
Verhaltensunrecht  36, 287–289
–	  Lauterkeitsrecht siehe Stichwort
Verkehrspflicht  165–172, 288
–	  Bedeutung und Entwicklung  342 f.
–	  Gefahr  344, 346 f., 415 f., 427–429
–	  Interessenabwägung  344, 348
–	  legitimer Kontakt mit Gefahrenquelle  

349 f.
–	  proaktive Pflichten  172, 347
–	  Prüfungsstandort  335
–	  reaktive Pflichten  170–172
–	  rechtliche Vorgaben  343–346
–	  Sicherungspflicht  167, 193
–	  Übertragung  404
–	  Verkehrssicherungspflicht  166
–	  Vertrauensschutz  344 f., 415
–	  Vorteilsziehung  345, 415
Vermieter, Haftung  162, 408, 419 f., 426, 

430, 547
Verschulden siehe auch Schuld
–	  Rechtsirrtum  300, 485
–	  Verschulden von Intermediären  444–

446, 485 f.
–	  Verschuldenserfordernis und Ver-

schuldensunabhängigkeit  371 f.
–	  Verschuldenshaftung  295
–	  Verschuldensprinzip  19, 143, 255, 

369 f., 540, 542 f.

Versuch im Privatrecht  295
Verzögerung siehe Negatorischer An-

spruch
Vindikation (§ 985 BGB)  138 f., 144–146, 

227, 308
Vorwurf  284, 299

Wiederbenutzbarkeitstheorie  129–132
WLAN-Anschluss  34

YouTube und uploaded (EuGH)  431 f., 
451 f., 455

Zuführung unwägbarer Stoffe (§ 906 
BGB)  296 f., 506, siehe auch Aus-
gleichsanspruch

Zukunftsbezug  109–111, 119, 134, 504, 
527

Zurechnung  336–338
–	  Pflichtverletzung  337 f.
–	  Zurechnungsprinzipien  337
Zustandsstörer  163–165, 179–184, 191–

193, 355, siehe auch Sachverantwort-
licher Störer

–	  Abgrenzung zum Verhaltensstörer  
163–165, 184, 191–193

–	  Natureinwirkungen  181–184, 190 f., 
361–365

–	  Terminologie  164, 356
–	  Zurechnungskriterien  180 f.
Zweite Kommission (Zweiter Entwurf)  
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Zweiter Entwurf siehe Zweite Kommis-

sion
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